
Wir bitten Sie, die nachfolgenden Unterlagen bis zu dem in der Zulassung genannten Termin zuzusenden.  
Sollten Sie die entsprechenden Unterlagen bereits zusammen mit Ihrer Bewerbung eingereicht haben, müssen Sie diese 
selbstverständlich nicht nochmals einreichen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Rückfragen, ob Unterlagen bereits bei uns 
vorliegen, nicht beantworten können. Aufgrund der hohen Anzahl von Bewerbungen würde dies zu einer starken Verzögerung des 
Verfahrens führen.  

1. Tabellarischer Lebenslauf (zeitlich vollständig, d. h. bis heute) 
2. Amtlich beglaubigte Kopie der Hochschulzugangsberechtigung (i. d. R. Abitur); Beglaubigungen von Sparkassen, 

Krankenkassen, Pfarrämtern etc. werden nicht akzeptiert! 
3. Einfache Kopie des Personalausweises bzw. Reisepasses 
4. Passbild (bitte Namen und Bewerbernummer auf der Rückseite vermerken) 
5. Frankierter Rückumschlag (DIN C 4, 1,45 € Porto) 
6. Nachweis der Krankenversicherung. Der Nachweis muss von einer gesetzlichen Krankenkasse “zur Vorlage bei der 

Hochschule“ ausgestellt sein. Bescheinigungen von privaten Krankenversicherungsunternehmen werden nicht 
akzeptiert. Bitte informieren Sie sich unter 
www.uni-mainz.de/downloads_studium/infoblatt_versicherungsbescheinigung.pdf über die Stelle, die für die 
Ausstellung des Krankenversicherungsnachweises zuständig ist. Eine Mustervorlage dazu finden Sie unter www.uni-
mainz.de/downloads_studium/muster_kk_bescheinigung.pdf. 

7. Sofern Sie bereits eingeschrieben waren: Exmatrikulationsbescheinigung der zuletzt besuchten Hochschule mit 
Angabe der absolvierten Hochschulsemester und Urlaubssemester 

8. Sofern Sie im WS 2004/2005 oder seither an einer Hochschule in Rheinland-Pfalz  eingeschrieben waren: 
Bescheinigung über den Stand des Studienkontos 

9. Falls Sie einen Dienst abgeleistet haben: Amtlich beglaubigte Kopie der Wehr- oder Zivildienstzeitbescheinigung, 
Bescheinigung über Freiwilliges Soziales Jahr etc. 

10. Falls Sie bereits ein Studium an einer deutschen Hochschule abgeschlossen haben: Amtlich beglaubigte Kopie 
des Studienabschlusses (z. B. Diplomzeugnis und Diplomurkunde) 

11. Bei ausländischen Hochschulzugangsberechtigungen: Nachweis über die bestandene Deutsche Sprachprüfung 
zum Hochschulzugang, ausgestellt durch das Fremdsprachenzentrum der Universität Mainz, bzw. eine entsprechende 
Anerkennung oder Befreiung durch das Fremdsprachenzentrum (siehe beigefügtes Informationsblatt) 

12. Sofern Sie bereits in einem artverwandten Studienfach immatrikuliert waren: Anrechnungsbescheid des 
zuständigen Prüfungsamtes (die Ansprechpartner finden Sie im Internet unter www.uni-
mainz.de/studium/pruefungsamt) 

13. Sofern Sie eine Zwischenprüfung in dem beantragten Studiengang abgelegt haben: Amtlich beglaubigte Kopie 
des entsprechenden Zeugnisses 

14. Amtlich beglaubigte Kopien vom Physikumszeugnis und des 1. und 2. Studienabschnittes 
 


